
ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WR-ZB-4211 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

) RelrifH'-' �ESETZE�J!���JJ�-
zr ... _._ .... _.1;1 ' ." ·GCI _ .. � 

Datum: 26. SEP.19!9 -./ 

t Vertell.g 6�� 
��1f�� 

Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 2592 
Datum 

21.9.1989 

dem das Ber'ggesetz 1975 geändert wird 
(Berggesetznovelle 1989) 
S t e l  1 u n 9 n a h  m e 

Der österTei ehi sehe Arbei ter'kanmer'tag über'sendet 25 Exemp 1 ar'e sei ner' ste "I"' ung­
nahme zu dem im Betr'eff genannten Gesetzentwur'f zur' gefäll i gen Infor-mati on. 

De�' Ka er'amtsdir'e
:
�tor: 

"A n f 
1 {�v 

Der' Präsi dent: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien · Telex 131690 
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I ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

'-A-1041 Wien. Prinz-Eugen-Stra6e 20-22 Postfach 534 

An d.3s 
Bundesministerium fOr 
wirtschaftl. Angelegenheiten 

Landstr. Hauptstr. 55 - 57 

1031 Wi e n 

Ihre Zeichen Unsere Zelchon Tolefon (0222) 501 65 

o 6 2 • 0 1 2/ 1 2 - V I I / A 18 9 W R / �if a 9 • \01/ e i /8 ; / 4 2 1 Dl"Chwahl 2 5 9 2 

�rrl� \�ur'f el"nes 8 d tz -t t �� _ _ un esgese_ es, ml o 

dem das 8erggesetz 1975 geändert 
wird (8erggesetznovelle 1989) 

Datum 

011.9.1989 

Der österreichische .Ar'beiter'kammertag gibt zu den im Betreff 

genannten Gesetzentwurf folgende Stellungnahme ab: 

Das 8erggesetz sollte angesichts der zunehmenden Rohstoffverknap­

pung die Mögli chkeit der volkswir'tschaftlichen NutZl..lng der' mine­

r'alischen Rohstoffe ':Jewährleisten und dadurch die Vel�fl1gungsmög-

1 ichkeit der' Vol kswi rtschaft liber' die vorh.3ndenen 80denschätze 

sicher'stellen. Diese For'der'ung nach wir'tschaftspolitischer Zeit­

und Zweckmäßigkeit wird durch einen Vergleich des österreichischen 

8erggesetzes 1975 mit dem 1980 in Kraft getretenen deutschen 

Berggesetz (BBergG) unterstrichen. Dieses steht unter dem Einfluß 

der' Ausw;r'kllngen der' Er'dölkr';se. Die ge.3nderte Einstellung des 

deutschen 88ergG zu den noch vorhandenen Rohstoffen zeigt sich 

dar' ; n! cl .3 13 das deLi t s c h e 8 8 e r' 9 G .3 LI S d r Li c k 01 ich cl i e B e ';j r' i f f e Lag e r' .0 

stättenschutz und Bodensch.3tze verwendet! w.§hr'end das östen'ei­

chische Berggesetz noch von mineralischen Rohstoffen sericht. 

Analog der' deutschen Regelung, (§ 88er'gG) sollte daher' auch im 

österreichischen BergG der Zweck des Gesetzes im Gesetz selbst 

Telegramme: Arbka'!'mer WIen 0 Telex 131690 
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· OSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

definiert werden. �er österreic�ische Arbeiterkammertag schlägt 

daher vor, folgende Formulierung in § 1 des BergG aufzunehmen: 

"Das Berggesetz ver'folgt den Zweck, zur' SicherLlng der Rohstoff­

versorgung, das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von Boden­

schätzen unter BerQcksichtigung ihrer Standortgebundenheit und des 

Lagerstättenschutzes zu ordnen und zu fördern, sowie die Sicherung 

der Betriebe und der Beschäftigten des Bergbaues zu gewährlei­

sten. 1I 

Zu § 2: 

Die Formulierung, daß diejenigen, die Erdwärme gewinnen bzw. 

diejenigen, die den Untergrund untersuchen und in diesem unterir­

dische Hohlr'äume herstellen und sie benützen, einem Bergbaube­

rechtigten gleichgestellt werden, erscheint dem österreichischen 

Arbeiterkammertag zu weit, da da von auch die jenigen betroffen 

wären, die Wärmepumpen im eigenen Haushalt zur Wärmegewinnung 

verwenden oder einen Keller bauen und benützen. Hier müßte ein 

entsprechendes Abgrenzungskriterium gefunden werden. 

In § 2 sollte auch im Hinblick auf die angestrebte Teilnahme am 

europäi schen Bi nnenmarkt, anal09 der Regel ung in der' BRD, di e 

Bestimmung aufgenommen werden, daß auch Hohlraumbauten wie 

Tunnel- und stollenbauten - dem Berggesetz unterliegen. 

In § 3 sollten zur Sicherung der Rohstoffversorgung und der 

Lagerstätten, nach Maßgabe größtmöglicher volkswirtschaftlicher 

Nutzbarkeit, im Zuge dieser Novellierung möglichst viele noch 

nicht als bergfrei geltende mineralische Rohstoffe, die 

vorkommensmäßi g ni cht Elll gemei n ver'br'ei tet s i  nd und denen ei ne 

erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung zukommt, oder' die in 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

naher Zukunft eine erlangen könnten. durch Aufnahme in das Gesetz 

in die Bergfreiheit überführt werden. 

Jene miner'alischen Rohstoffe, für' die die 

nicht zu begr'ünden ist, soll ten zumi ndest 

8er'gfr'ei hei t sachl ich 

den grundeigenen Roh-

stoffen, zu denen im wesentlichen alle in Grundeigentum stehenden 

Rohstoffe 'gehör'en, die nicht im iJbel�maß vorkommen und von 

volkswirtschaftlicher Bedeutung sind, oder die in n.3her' Zukunft 

eine erlangen könnten, zugeordnet werden. 

In diesem Zusammenhang wäre auch denkbar, die Unterstellung unter 

die grundeigenen miner'alischen Rohstoffe nur auf solche zu be-

• schränken, die sich zur Herstellung bestimmter Erzeugnisse eignen. 

Zu § 67: 

Es ist nicht einzusehen, warum für den Fall, daß dem Auflassungs­

bescheid kein Abschlußbetriebsplan beigefügt werden muß, Sicher­

heitsrnaßnahmen nur zum Schutze des Lebens und der Gesundheit von 

Personen zu treffen sind, nicht aber auch für diejenigen Schutz­

gUter - vor allem der Umwelt - die im Falle eines obligatorischen 

AbschlUßbetriebsplanes geschUtzt sind. 

Zu § 138 und § 150 Abs 2: 

Der Begriff der' "Gefährlichkeit" eines I<leinbetr';ebes bedarf 

einer Determinier'Llng. Es muß klar'gestel 'lt werden, daß sich die 

Gefährlichkeit eines Betriebes nicht nur auf Leben und Gesundheit 

von Personen, sondern auch auf die Umwelt bezieht. 

Zu § 1 46 Ab s 1: 

Die Bestimmung sollte sich näher �n § 353 Gewerbeordnung (idF der 

Novelle 1988) or';entier'en. So müßte dem Ansuchen um Er'teilung 

einer Herstellungsbewilligung nicht nur eine Beschreibung der 
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geplanten Bergbauanlage, Pläne und Berechnungen, sondern im Falle 

IIgefahrengeneigter' AnlagenIl auch eine Sicherheitsanalyse (siehe 

auch § 146 Abs 2) beigefügt werden. Im letzten S,3tz sollte die 

Berghauptmannschaft nicht nur weitere Ausfertigungen verlangen 

können, sondern auch zus§tzliche Angaben, wenn ihr die oben 

angeführten zur Beurteilung nichi ausreichend erscheinen. 

ZI,J § 146 Abs 2: 

Bei der Festlegung der Gr'enzwerte für Emissionen von Luftschad­

stoffen fehlt ein wesentliches Element. Analog dem § 77 Abs 3 der 

Gewerbeordni,Jng sollten diese nach dem jeweiligen stand der Technik 

festgelegt werden. 

Die besonder'e geomorphologische Situation öster'r'eichs läßt auch 

die Immissionsbelastung bedeutsam er'scheinen, sodaß auch Grenz­

werte für die Immissionsbelastung nach dem jeweil igen Stand der 

Technik festgelegt werden müßten. 

Die Bestimmung, daß Auflagen für' emittierende Anlagen auch lIMaß­

nahmen betr'effend StörfälleIl zu umfassen haben, erscheint schon 

,:HIS Gründen mangel nder Besti mmthei t ; Sd Art. 18 B-VG ungenügend. 

Es sollte vielmehr eine dem § 82 a Gewerbeordnung nachempfundene 

Regelung für "gefahr'engeneigte Anlagen " geschaffen werden. 

D ; e Be s tim m u n '3 e n übe r den b e f r' ist e te n Pro beb e t r' i e b m Li ß t e n v 0 t" 

allem hinsichtlich der Fristen, etwa nach dem Vorbild des § 78 

Gewerbeordnung, besser durchgebildet werden. Jedenfalls müßten 

Fristen für die Verl§ngerung des Probebetrieb�s vorgesehen werden. 

Auch für die IIOberpr'üfung der Ber'gbauanlage ,3uf ihren or'dnungsge-

mäßen Zustandll müßten schon im Hinblick auf Ar't. t8 B-VG 

zeitliche Parameter eingefügt werden. Dies könnte etwa nach 

folgendem Muster durch EinfOgen eines Satzes geschehen: 

11 Die Li b er' p r' ü fun g i  s t je d oc h 1 ä n 9 s t e n s all e f ü n f . .1 a h r' e dur' c h z u f Li h -

r' e n • bei '3 e f a h r' eng e ne i g t e n An 1 ag e n j e d 0 c h 1 .3 n 9 s t e n s i31 1 e d r' e i 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

Dar'über hinaus erscheint die hier' vorgeschlagene Abgrenzung der 

Unzumutbarkeit ungenügend. Es sollte anstelle der vorgeschlagenen 

Definition eine differenzierte Ausgestaltung des Schutzprinzips in 

einer' eigenen Bestimmung, die sich .3m Initiativantrag der Abge­

ordneten Keppel müll er! Graen; tz, Wei nberger und Genossen betref­

fend den anlagenbezogenen Umweltschutz orientiert ( I I-1977 Blg 

Sten ProtNR XV I I  G P) ,  vorgenommen werden. 

Zu § 1 46 Abs 5: 

Insbesonder'e im Hinblick .3uf die Immissionspr'oblematik müßte der 

Nachbarbegriff demjenigen der Gewerbeordnung angepaßt werden. 

/ 

Zu § 1 h6 Abs 8: 

Die Bestimmungen über die Auflassung von Bergbau.3nlagen sollten 

sich weit'3ehend an § 83 Gewer'beordnung or"ientier'en. Jedenfalls 

müßte schon die beabsichtigt� und nicht erst die erfolgte Auflas­

sung der' Bergbauanlage der' Berghauptmannschaft angezeigt werden, 

um entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sinnvoll vorschreiben zu 

können. 

Zu den § §  1 50 - 15 4: 

Hier werden Funktion, Bestellung und dgl. von Betriebsleitern und 

Betr'iebsaufsehern geregelt und in der Neufassung Er'leichter'ungen 

für Kleinbetriebe ( §  130 Abs 1) vorgeschlagen. 

In § 1 5 4  wird die Qualifikation des entsprechenden Personenkreises 

festgelegt, die für I<leinbetriebe "ger'inger' Gefährlichkeit" schon 

mit einer abgeschlossenen Ausbildung in einem einschlägigen 

Lehrberuf erfüllt ist. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwen­

den. 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

Die i n der No v e 1 1 e neu e r ö f f n 'E! t e �1 ö g 1 ich I< e i t, für Be t r e i be r von 

Kleinanlagen Mehrfachbestellungen unter bestimmt�n Voraussetzungen 

zuzulassen, ist angesichts der definierten Qualifikation nicht 

einsichtig. Die übertragung der Verantwortung auf eine Person, die 

der formulierten Qualifikation entspricht, müßte für jeden Betrieb 

möglich sein. 

Zu einem - an sich unwesentlichen Detail - wird angemerkt, daß der 

Passus in § 1 54 Abs 2 11 einschl§':Jige Hochschulausbildungll, ange-· 

sichts der Umbenennung der Hochschulen in Universitäten (z. B. 

Montanuniversität Leoben) , zu ändern wäre. 

Abschließend wird festgestellt, daß es Hir' den öster-reichischen 

Arbeitet�kammertag ein er'strebenswer'tes Ziel wäre, Eille ber'g bau­

lichen Tätigkeiten einer' Rechtsvor'schr'ift zu unter'stellen. Oi'3 

Verwirklichung dieses Vorhabens hätte den Vorteil, von einer 

derzeit möglichen Entsche-idungsviel"falt (der Gewerbeordnung 1973 

unter'l i egen alle Bergakti vi täten hi nsi chtl ich der' sonstigen 

mineralischen Rohstoffe, die nicht untertags gefördert werden) zu 

einer' Ents.cheidungskonfor'mität zu kommen und dadur'ch eine 

Harmonisierung der Auflagen für das Aufsuchen, Gewinnen und 

Aufbereiten von Bodenschätzen zu erreichen. 

Der Kammeramtsdirektor: 

N. � 
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